
 
 
 
 
 
HG Hamburg-Barmbek (HGHB) 
SG HT16 / TH Eilbeck  (HT 16/THE) 

05.11.2007 
 
 
In der Verhandlung vor dem Rechtsausschuss am 31.10. 2007  in der Besetzung 
 

Vorsitzender:  P. Tiede 
Beisitzer:        G. Dalkowski 
Beisitzer:        C. Soltau 

 
ergeht folgendes 
 

U r t e i l   14 / 07: 
 
Das Spiel 153024 HGHB 6. – HT16/TH Eilbeck 7. ist zu wiederholen. Eine amtliche Aufsicht wird 
hiermit angeordnet, die Kosten für das erneut auszutragende Spiel tragen beide Vereine zu gleichen 
Teilen. 
Die Verfahrenskosten dieser Verhandlung trägt der HHV. 
 
Sachverhalt und Entscheidungsgründe: 
 
Am 23.09.07 fand das Spiel 153 024, HBHB 6. – HT 16/THE, statt. 
Der Schiedsrichter brach das Spiel in der 56. Minute ab, nachdem er 5 Disqualifikationen für die 
HGHB und 2 für HT 16/THE ausgesprochen hatte. Für ihn war die Gesundheit der Spieler gefährdet. 
Ferner beklagte er in seinem Schiedsrichterbericht die beleidigenden Äußerungen der Spieler N. und 
O. von der HGHB. 
 
Die Verhandlung ergab, dass für die Härte im Spiel beide Vereine verantwortlich waren. Die 
nachhaltige Störung auch nach der Disqualifikation durch die HGHB Spieler konnte bei der 
Vernehmung des Spieler N. nicht eindeutig nachgewiesen werden. Hier gilt der Rechtsgrundsatz „Im 
Zweifel für den Angeklagten“. Ferner wurde zweifelsfrei ermittelt, dass der Schiedsrichter gem. 
Intern. Handballregel 17:12 vor dem Abbruch des Spieles nicht alle Möglichkeiten zur Fortsetzung des 
Spieles ausgeschöpft hat. 
Das Spiel ist daher zu wiederholen.  
 
Die Kostenentscheidung erfolgt gem. § 59 Ziffer 1 RO DHB 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung möglich. Diese muss innerhalb von 14 Tagen 
nach Zustellung dieses Urteils in fünffacher Ausfertigung, unterschrieben gem. § 37 (7) RO DHB, an 
den Vorsitzenden des Verbandsgerichtes des HHV gerichtet werden. Gleichzeitig ist der Einzahlungs-
nachweis in Höhe von 60 € und des Auslagenvorschusses von 51 € beizufügen.  
Im übrigen sind die Vorschriften der § 31, 37-39 der RO zu beachten. 
 
Der Rechtsausschuss 
 
P. Tiede                            gez. C. Soltau                    gez. G. Dalkowski       
 


